
Präventionsgesetz
beschlossen
Der Bundestag hat am 22. April
2005 das Gesetz zur Stärkung
der gesundheitlichen Präventi-
on beschlossen. Ziel des Geset-
zes ist es, die Prävention neben
Akutbehandlung, Rehabilitati-
on und Pflege als „vierte Säule“
im Gesundheitswesen auszu-
bauen. Auch der Bundesrat hat
mittlerweile zugestimmt. Bund
und Länder hatten sich bereits
im Oktober 2004 auf Eckpunk-
te für ein Präventionsgesetz ver-
ständigt. 

Zur Finanzierung sollen nach
Vorstellung der Bundesregie-
rung jährlich 250 Millionen
Euro eingesetzt werden. Allein
180 Millionen sollen davon die
Krankenkassen aufbringen; den
Rest die anderen gesetzlichen
Versicherungsträger (Ausnah-
me Arbeitslosenversicherung).
Die private Krankenversiche-
rung hingegen ist bislang von
der Finanzierung ausgenom-
men. 

Die Bahn-BKK im Bereich der
Bahn lehnt ein solches Gesetz
ab. Für sie ist das Präventions-
gesetz ein Beispiel dafür, dass
der Staat einerseits die gesetzli-
chen Krankenkassen immer
wieder auffordert, die Beiträge
zu senken, sie andererseits stän-
dig neu belastet und ihnen kaum
Planungssicherheit lässt. So soll-
ten sich Bund, Kommunen und
Länder ebenso an den Aufwen-
dungen beteiligen. Schließlich
können diese – wie im Gesetz
vorgesehen – über die Verwen-
dung der Mittel erheblich mit-
entscheiden.

Zu den gesetzlich vorgesehenen
Leistungen der Prävention gehö-
ren unter anderem der Gesund-
heits-Checkup für Versicherte ab
dem 35. Lebensjahr mit Unter-
suchungen zur Früherkennung
von Herzerkrankungen, Kreis-
lauferkrankungen, Nierener-
krankungen und Diabetes mel-
litus, oder auch die jährliche
Krebsfrüherkennungsuntersu-
chungen für Frauen ab 20 und
Männer ab 45 Jahren. Zey

Auch in diesem Jahr

müssen sich die

Rentner auf eine

Nullrunde einstellen.

Laut des Kabinetts-

beschlusses vom

April 2005 werden

die Renten aus der

gesetzlichen Renten-

versicherung zum

Anpassungstermin 

1. Juli 2005 nicht

erhöht.

U
rsache hierfür sind zum
einen die geringen
Lohnsteigerungen im
vergangenen Jahr, die
die Grundlage für die

Rentenanpassung bilden. Diese
haben in den alten Bundeslän-

dern lediglich 0,12 Prozent und
in den neuen Ländern 0,21 Pro-
zent betragen. Zum anderen
wird die Rentenanpassung vom
Riester- und Nachhaltigkeitsfak-
tor ungünstig beeinflusst.

Ergänzende 
Altersvorsorge
Beim so genannten Riester-Fak-
tor fließt die Belastung der
Arbeitnehmer für ihre ergänzen-
de Altersvorsorge mit ein. Der
neue Nachhaltigkeitsfaktor hin-
gegen berücksichtigt die un-
günstige Entwicklung des Ver-
hältnisses von Rentnern zu Bei-
tragszahlern.

Im Gesamtergebnis wäre sogar
eine Negativanpassung, also
Rentenkürzung eingetreten.
Dies hat der Gesetzgeber
jedoch per Gesetz ausgeschlos-
sen. So bleiben die Renten über
den 30. Juni 2005 hinaus unver-
ändert.

Auf höhere Belastungen müssen
sich die Rentner dennoch ein-
stellen. Das hängt mit dem Son-
derbeitrag zur Krankenversiche-

rung zusammen, den Rentner
ebenso wie Arbeitnehmer ab Juli
2005 zahlen müssen. Die Ren-
tenversicherung zieht diesen
Betrag in Höhe von 0,9 Prozent
der Rente direkt von der Rente
ab.

Positiv ist anzumerken, dass die
Betriebsrente der Bundesversi-
cherungsanstalt (BVA) Abtei-
lung B wie vereinbart fortge-
schrieben wird. Für deren
Bezieher erhöht sich die Rente
aus der Abteilung B zum 1. Juli
2005 um ein Prozent.

EIn Prozent mehr Rente 
aus der BVA Abteilung B
Der Sonderbeitrag von 0,9 Pro-
zent beeinflusst die Erhöhung
im Gegensatz zur gesetzlichen
Rente nicht, da die Rentner den
Beitrag an die Krankenkassen
für diese Rentenart auch schon
in der Vergangenheit allein tra-
gen mussten. Effektiv erhält also
der Betriebsrentenempfänger
zum 1. Juli 2005 ein Prozent
mehr Rente aus der BVA Abtei-
lung B. Zey
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Keine Rentenerhöhung
im Jahr 2005 geplant

D
er Verwaltungsrat der
Bahn-BKK hat der
gesetzlich verordne-
ten Beitragssenkung
um 0,9 Prozent zum 1.

Juli 2005 formal zugestimmt.
Die Senkung ergibt sich aus der
Änderung der Finanzierung des
Krankengeldes und des Zahn-
ersatzes zum genannten Zeit-
punkt.

Wie bereits in der Märzausga-
be berichtet, müssen alle Versi-

cherten ab 1. Juli die Kosten für
das Krankengeld und den
Zahnersatz allein tragen. Der
Sonderbeitrag beträgt ebenso
0,9 Prozent.

Mehrbelastung 
Im Endeffekt führt dies zu einer
Mehrbelastung für den Versi-
cherten, weil die Beitragssatz-
senkung zur Hälfte den Arbeit-
geber entlastet, während der
Beitragszuschlag ausschließ-

lich zu Lasten des Versicherten
geht. Damit erhöht sich der Bei-
trag für den Versicherten um
0,45 Prozentpunkte.

Auf seiner Sitzung am 13. April
2005 diskutierte der Verwal-
tungsrat auch über eine reelle
Beitragssenkung bei der Bahn-
BKK. Möglichkeiten hierzu
wurden durch den Vorstand
aufgezeigt. Inwieweit eine zu-
sätzliche Absenkung vertretbar
ist, wird der Verwaltungsrat
gegebenenfalls in einer außer-
ordentlichen Sitzung festlegen.

Die nächste ordentliche Sit-
zung des Verwaltungsrates fin-
det Anfang Juli statt. Zey

Beitragsentwicklung bei
der Bahn-BKK


